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Der Inhalt der Mündigkeıit zst Verantwortung für den anderen Menschen.
Dietrich “OON en

Gewissen
Zum Thema Gewissen haben WIr gegenwärtig eın durch- pathos ıne spezifisch moderne Anfechtung des Gewissens
WCSS zwiespältiges Verhältnis. ıcht als ob seıin Wert un: als 1mM konkreten Handeln sıch realısıerendes sittliches
seine Bedeutung vollends verkannt würden, 1m Gegenteıil! Selbstsein des Individuums.
Die Berufung auf das eiıgene Gewiıissen gehört den Gemeint 1St damıt 1n Eerster Liniıe nıcht einmal die Ge-gaängıgsten Redewendungen. Aut das Gewiıssen rekurrie- wissensftfeindlichkeit gewiısser soziologischer un! psycho-fren Bürger un: Staatsverfassungen. Es schützen und analytischer Theorien, die einen Selbstand des (Gewıissensseinen Handlungsspielraum verteidigen gehört den
obersten Postulaten einer treiheitlichen Ordnung. Da un: seine konstitutive „Funktion“ 1mM Autfbau der Person

eigentlich nıcht zulassen, weıl s1e Gewiı1ssen LLUL als Pro-Gewissensfreiheit garantıert wird, daß das Gewıssen die
letzte nstanz iSt, VOT der alle Rechte un! Ansprüche des dukt der Aneıgnung gesellschaftlıcher Verhaltensregeln

oder als bloße Verinnerlichung solcher VerhaltensregelnKollektivs haltzumachen haben, gehört den selbstver-
ständliıchen Forderungen einer aufgeklärten Freiheits- als Über-Ich gelten lassen wollen Gewiß, auch hier findet
moral. Die Gewissensfreiheit steht in den Menschenrechts- ıne Verfremdung des Gewissens S  9 wenn sozio0ologische

un psychoanalytıische Erkenntnisse in der Erziehung undkatalogen ganz VOINC, un als ob IN  i sıch solchem „ COIMN-
INO:  - sense“ nıcht eintach entziehen könnte, Wenn INa  - 1mM in der therapeutischen Behandlung nıcht ZUr Einübung

un: Übernahme VO  e eigener Verantwortung führen, SOIN-Konzert der Völker salonfähig sein wiıll, wiırd Gewissens-
treiheit auch in solchen Gesellschaftsordnungen „Baran- dern überwiegend 1Ur der Exkulpierung des Individuums

als Opter psychischer Mechanısmen un: gesellschaftlichertiert“, 1n denen die Verfassungswirklichkeit weder eli-
Z10NS- noch Meinungsfreiheit, noch abweichende politische Bedingungen dienen.

Doch x1Dt Verfremdungen des Gewiıssens, dieGrundüberzeugungen zuläßt.
diesen Rubriken nıcht erfaßt sınd, die aber womöglıch
tiefer greifen, weıl s1e in der Praxıs einer latenten Ayus-
schaltung des Gewissens dısponıeren. Diese sınd
gefährlicher, als sıch nıcht wissenschaftliıche Theo-Der moderne Respekt Vor dem Gewissen 1en handelt, deren (ein Stück weıt Jegıtime) Einseitig-ist einseitig keiten durch LEUEC ausbalancıerende Erkenntnisse kor-
rıglert werden, sondern Tradıtion bildende praktischeber dieser Respekt VOTr dem Gewiıssen 1st durchaus e1N-

seıt1g. Was INnan für sıch selbst postuliert, wırd dem Verhaltensmuster, die durch Erziehung weıtergegeben
werden und mittelfristig NUur schwer korrigierbar sınd.deren nıcht ohne weıteres zuerkannt. Man nımmt da:

NM NUur dreı. 1le drei hängen sıch CNS -Gewissen als Schutzraum der eigenen Freiheit in Anspruch, Sammen.aber dieser Anspruch mıt dem echt des anderen
konkurriert, wiırd der Konflikt nach Interessenlage ent- Da vollzieht sıch einmal deutlıch erkennbar eıne Prıvati-

sıerung des Gewıissens. Gewissen wırd primär (oderschieden, falls die persönlıchen oder die gesellschaftlıchen
Miıttel dazu reichen. Und gibt nıcht ULr ine offene un auch nur) verstanden als Schutz des eigenen Freiheits-
a.ténte Unterdrückung der Gewissensfreiheıit, ıne offtene Faumddes, als Sıcherung der eigenen Privatsphäre, un: die
durch Diktaturen un autorıtäire Regime, ıne atente Privatsphäre wiıird dann Je nach Bedarf eingeschränkt. Sıe
durch ruck VO  = } Admıinıstrationen, wirtschaftliche Inter- mu{l sıch nıcht einmal auf die Bındungen innerhal der
N, gesellschaftliche Konventionen un den Zwang VO  $ Famılien oder sonstigen soz1alen Primärgruppen er-

intellektuellen Moden Es 1bt allem Gewissens- strecken, s$1e ann auch auf den persönlıchen Lebensraum
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eingeschränkt leiben. Solche Privatisıerung des Gewi1s- ın erster Linıe der Rechtfertigung VO Interessen. Ge-
SCS 1St nıcht eintach das Produkt einer Individualisierung wissensbildung aber hat keine Funktion mehr, denn oilt
der Gesellschaft. Sıe scheint 1im Ursprung jedenfalls ganz 1NULr das Kınd, den Jugendlichen über seine „wahren Inter-
mIi1t dem übereinzustimmen, W as INa  ; die Einzigartigkeit, essen“ aufzuklären, dann handelt richtig un: tragt autf
Unwiederholbarkeit un gesellschaftliche Unverfügbar- emanzıplerte Weıse ZU Aufbau einer frıedfertigen,
eıt der Einzelperson nın Die Freiheit, dem eigenen herrschaftsarmen oder Sar herrschaftsfreien liberalen un
un: se1l auch ırrenden Gewissen tolgen, gehört ZU toleranten Gesellschaft bei ıne solche Unschuldspädago-
Selbstsein der Person un ihrer vollen menschlichen oik braucht das Gewissen NUur als Positions- un: Rechts-
Entfaltung. ber VO Gewıissen annn erst annn gC- anspruch nıcht als handlungsbezogenes Urteilsvermögen
sprochen werden, wenn damıt das dem Menschen 1NNe- über Gut un Bös Denn das OSe S1bt dann nıcht indi-
wohnende mMIiIt seiner Entwicklung sıch enttfaltende S1tt- viduell, sondern 1U gesellschaftlich. Dıie Institutionen un
ıche Selbstsein un: Selbstbewußtsein gemeınt Ist, das Herrschaftsverhältnisse verkörpern CS, un CS „1ndi-
ausgebildetes Instrument se1nes sittliıchen Entscheidungs- viduell“ auftritt, 1St gesellschaftlich verursacht. Wo
vermögens ISt, mi1t dessen Hıltfe Je konkret Gut un BOs aber das Indivyviduum dem selbstverständlichen Pri-
unterscheidet un: sıch selbst un der für ıh Je kon- vileg des „Guten steht, braucht nıcht 1Ur keine Ge-
kreten Gesellschaft gegenüber sittlich verantwortliıch han- wissensbildung, da wiırd auf Dauer auch das Gewissen
delt. hne diese Konkretion bleibt das Gewiıssen leer, un vollends entbehrlıch, enn ZUuU rechten Handeln genugt
dieser Leerraum wiıird dann tast notwendig un der der Abbau VO  a Herrschaft, VO  3 polıtischem und gesell-
and ausgefüllt MIt iındıvıiduellen Setzungen: durch nıcht schaftlichem Zwang, damıt sıch die „wirklichen“ Bedürt-
näher begründete Ansprüche auf Freiheitsräume, auf Un- N1SSe, die dann auch die „guten“ sınd, durchsetzen können.
abhängigkeıt, lück USW., alles Ansprüche, die in sıch Folgerichtig spricht INnan dann auch nıcht mehr VO Ge-
berechtigt sind, die aber losgelöst VO  3 den Je konkreten wI1ssen, sondern VO rechten oder alschen „gesellschaft-
gesellschaftlıchen Verpflichtungen das Verhältnis VO  e} lichen Bewußtsein“. Das also die dritte Verfremdung, die
Rechten un: Pflichten AausSs dem Gleichgewicht bringen. einer Aufhebung des Gewissens gleichkommt.
Die Berufung auf das Gewissen wird oft Z sıttlıch
stiliısıerten Vorwand werden, der VOTLT unbequemen Ver-
bindlichkeiten schützt. Am Ende steht dann ıne Gesell-
schaft, ın der amens des Gewissens erlaubt 1St;, W as durch- Emanzipation eın funktionierendes

GewissenUZBESCTZT werden annn un 1n der Zusammenleben 1Ur

durch kollektive Zähmung indıvidueller un: SIUDDE
Nun wiırd INa  e} ıcht alles, W 4ds ın solchen Verfremdungenbedingter Ego1:smen möglich wiırd. Daß dies nıcht wenıger,

sondern mehr Gewalt bedeutet, dürfte einleuchten. mitschwingt, 1ın einen Topf werten oder chlechthin VeI-

dammen können. Die moderne Privatisıerung des (3@e-
WI1Ssens 1St keine Erfindung VO  ; bösen Aufklärern, SOI1-

dern ıne moderne individualistische Übersteigerung derEs gibt Verfremdungen, die Auflösung Unantastbarkeit un Unverletzlichkeit der Person un
führen ıhres echts auf Selbstentfaltung. Man annn diese ber-

steigerung ein Stück weıt verstehen. Dıie Formen unseres

Miıt der Privatisıerung hängt also, un das 1St die Zzweıte gesellschaftlichen Zusammenlebens sınd S da{ß der FEın-
Form VO  — Verifremdung, die hier ennen ist, ıne deut- zelne eines starken Schutzes un: Selbstschutzes bedarf.
ıche Funktionalisierung, INan könnte auch apch Instru- Das gesellschaftliche Leben 1St CNS verflochten, seiıne
mentalısierung, des (Gewissens Inmen. das (Jje- Strukturen sınd schwer urchschaubar, Entscheidungen,
wı1ssen wird nıcht mehr des sıttlıchen Werturteıils sCcCh die den Einzelnen treften un Lebensverhältnisse ertrag-
eingefordert, sondern dient ZUuUr Abdeckung VO  - Inter- lıch oder unerträglich machen, sind (fast ihrer Natur nach)

oder wiıird fast mechanısch durch „Bedürfnisse“ CI - wen1g L  NT, seine Freiheit 1St eingeengt durch Ge-
])as VvOosu«cC efindliche „pädagogische“ Vokabular SEeTZ, Verwaltung un: Markt In seınem gesellschaftlichen

1St oft entsprechend. Man spricht VO  $ „Emanzıpatıon“ Durchsetzungsvermögen 1St VO  e} Gruppen und Organı-
und beteuert, diese se1 1Ur erreichen, wenn Erziehung satıonen als soz1ı1alen Verstärkern abhängig, un
un Bıldung autf die „echten Bedürfnisse“ un: die „wirk- institutionell un politisch Handlungsspielraum hat un
lıchen Interessen“ der Kinder un: Jugendlichen AausSs- sıch durch Information ıne eigene Meınung bilden kann,

wırd dieser wieder durch indirekte Formen der SO-gerichtet sind. Von Gewiıissen un Gewissensbildung
reden erscheint dann als obsolet. Dıie Kenntnis der „rich- zıalkontrolle, durch ınen psychologisch vorprogrammıer-

ten Lebensstil, durch freiheitsraubendes Statusdenken un:tıgen Interessenlage“ scheint genugen Emanzıpatıon
1St durch die Aufhebung aller Fremdbestimmung durch NUur schwer überwindbare, Zwang setzende un:
Eltern, Erziehungsträger un gesellschaftliche Tradıtionen demütigende Konsumgewohnheiten beschnitten. In einer
un: durch den Abbau VO  $ Herrschaft verwirklichen. solchen Gesellschaft erscheint die Abdeckung VO  ' priıvaten
Das Gewissen hat 1er noch eine „Funktion“, aber dient Interessen un Freiheitsräumen durch Anspruch auf AaUS-
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schließliche Zuständigkeit, in die sıch nıemand eiInNzu- ıne Fremdbestimmung durch Eltern, die nıcht legitime
mischen oder einzudrängen hat, un ıhre Tabuisierung Erziehung, sondern eigene Bequemlichkeit un! Unfähig-
durch das Gewissen als ıne verständliche Schutzreaktion. eıit ISt. Die heile Familienwelt mancher christlichen Pre-
Man müßte vermutlıch diesem Aspekt einmal die dıgt WAar ımmer schon eın schöner, manchmal
massıve Selbstbehauptung un Abwehr gegenüber kırch- kitschiger Traum.
lichen Moralgesetzen VOTr allem 1M Bereich Ehe un:
Sexualıtät durchdenken. Ist S NUuUr Ablehnung nıcht mehr Doch der Mißbrauch des Gewissens für die ethische oder
vollziehbarer Normen? ıne VO] den gesellschaftlichen gesellschaftliche Stilisierung oder Verdeckung privater
Verhältnissen erleichterte Neıigung ZUrLF Libertinage des Interessen führt gesellschaftlich etzten Endes einem
kleinen Mannes oder der kleinen Frau? der 1St auch Ohne-mich-Standpunkt, die individualistisch überzogene
der Kampf eine neuentdeckte Freiheit oder einen Emanzıpatıon, die NUur Freiheitsräume un Partızıpatiıon
Glauben Freiheit un: Glück, die oder das sıch ın 11 un zugleıch den Unwillen VOTLT konkreter Verant-
deren Bereichen nıcht realısıeren läßt, die aber notwendig wOortung für das Ganze verdeckt, endet in gesellschaft-
sind, alleın schon miıt der veredelten Monotonıie des lıcher Isolierung, in Exıstenzangst und Sinnverlust. Ge-
Alltags fertigzuwerden? sellschaftskritik, ohne Ausrichtung konkret Realisier-

baren als Selbstzweck betrieben, führt ZUr Auflösung der
notwendigen gesellschaftlichen Stützstrukturen un: desMan annn also verstehen, wenn 1ia  — sıch auf das Gewi1s-

sen 1n erster Linıe LLULT: Zr Begründung VO  $ individuellen Rechts, das die Freiheit schützt, Willkür un: Gewalt.
Gewiıssen und Gewissensbildung können deshalb nıchtFreiheitsansprüchen un: ZU Schutz der Privatsphäre

beruft Auch wird INan vernünftigerweıse aller durch Gesellscha  kritik un Emanzipationsdruck ab-
naıven un politisch WI1IE pädagogisch dummen ber- gelöst werden. Beides eın funktionierendes Gewissen

VvOoraus, beide bedürfen seiner als eines ethischen Regula-treibungen nıcht alle gesellschaftskritischen Bemühungen
1n Erziehung un: Bıldung verdammen können. Emanzı- tOTrS, kommt ZUr Verabsolutierung VO  3 relatıven

Werten, letzten Endes ZUr Ablösung VO Ethik durchpatıon 1St WAar immer mehr Anspruch als Wirklichkeıit,
weıl der Mensch nıcht 1Ur hinter dem denkbaren, sondern Ideologie oder durch bloßes Nützlichkeitsdenken.
auch hinter dem jeweıls geschichtlich möglichen Ma{
Freiheit un: Selbstverwirklichung für alle zurückbleibt,
aber S1e 1St auch nıcht ıne Wunschparole NUr fanatischer Diıe Christen haben°Gelegenheit zu einem
Spätaufklärer, sondern gerade angesichts der NSCH Ver- produktiven ontras
flechtung der gesellschaftlichen Verhältnisse un des In-
stitutionendruckes ine gesellschaftlıche Notwendigkeit. Gewi1issen aber ISt eın in die Wıege gelegter Kompadß, der
Nur der denkende un: kritisch urteilende Bürger annn in VO  - selbst tätıg wird, wenn NUur das rechte Bewußtsein und
einer hochspezıalısıerten Gesellschaft bestehen, ohne da(ß die optimalen psychıschen Voraussetzungen vorhanden

Opfer VO  $ Funktionären, Moden un ideologischer sind. bedartf eiıner SOTSSamen Entwicklung, die VO  3

Fremdsteuerung wird. Insotern ISt auch richt1g, WEnl mehr abhängt als VO sozialen Ambient un: der mehr
Bildung un: Ausbildung .‚Emanzıpationswerte forciert oder wenıger geschickten Anwendung psychologischer
fördern, die eın selbständiges Urteil gegenüber nst1tu- Regeln. Das Erthische 1St ıne grundlegende un eigen-
tiıonen un: auch gegenüber überkommenen Wirtschafts- ständıge, alle anderen Lebensbereiche durchdringende
und Lebensformen ermöglichen. Die größere Sensibilıtät Kraft, die durch das Gewıiıssen iın ewegung ZESETZLT wird.
für Mängel un Schattenseiten 1mM gesellschaftlichen Zu- Versagt dieses Instrument, verkümmert die sıttliche Sen-
sammenleben, ob die Wirtschaftsordnung, das Regıe- sibilität und auf Jange Sıcht auch die Bereitschaft, Risiko,
ru  m, die Schule oder die Famiılie 1St, annn der Verzicht der Anderen, auch des Gesellschaftsganzen
natürliche Anreız für mehr Gerechtigkeit un: für gesell- auf sıch nehmen. Deswegen 1sSt Gewissensbildung nıcht
schaftliche Weiterentwicklung se1n, annn atente Ideo- eine Neben-, sondern die Hauptaufgabe der Erziehung.
logien offenlegen un: Vorurteile abbauen helten. Es
braucht davon keine Institution AausSgCNOMMINC: werden, Dıie Einübung 1n sittlıches Verhalten, die Herausbildung
weder die Parteien noch die Schule, noch die Famlıulie: eines genügend sensiblen Gewissens, das Hand kon-
Parteiıen können MIt „betriebsfremden“ Interessen verfilzt kreter Lebensvorgänge der sıttlıchen Dauerreflexion fähıg

Ist, wırd gegenwärt1ig nıcht leichtgemacht. Die Kinderse1in; die Schule ann den Anforderungen 1ın Beruf,
Famiılie un: Gesellschaft vorbeiunterrichten: un:! die einer mittelmäßig bürgerlichen Gesellschaft wachsen 1n
Famılie 1St nıcht NUuUr der Bezugsraum des Kındes miıt der ein selbstverständliches Klima der Opulenz hineıin, in
vielzitierten, für das Erwachsenwerden notwendigen dem sıttlıche Verhaltensregeln unterbewertet sınd oder
Nestwärme, sondern allzuoft auch eine Garküche VO  3 NULr schwer entwickelt werden können. Eın zehnjähriges
Vorurteıilen, Gesichtsverengungen un! Dauerdiskriminie- ınd hat ıne Unmenge Information aufgenommen
IUNgsCNH, se1 remder Völker, se1 entfernter soz1ialer un: Eindrücken 1ın sıch hineingefressen, die Gewissen
Schichten, die ein Leben lang nachwirken. Es gibt schon ın diesem frühen Entwicklungsstadium mehr Ver-
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bilden als formen, gerade weıl die Information nıcht kıirchliche Verkündigung selbst übt, aufgeschreckt durch
verarbeiten ann Manche spätpubertäre Erscheinungen den Vorwurf, Jange eit auf freudlose Weıse Gebote un
der Rechtsmißachtung un Gewalttätigkeit mögen damıt Verbote eingetrichtert un dadurch infantıl-skrupulöse
zusammenhängen. Innerhalb der Pädagogik geht Nan Gewissen „geschaffen“ haben, in Sachen Gewissens-
mit Fragen der Gewissensbildung betont zurückhaltend bildung bei Kındern, Jugendlichen un: Erwachsenen Zu-

Man meıint mehr VOTL dem skrupulös verbildeten Ge- rückhaltung. Es ware einmal eıne rage WEe: ob solche
wıssen als VOr mangelnder Gewissensbildung WAarlicn Zurückhaltung gerade heute Platze ist, NUur weıl mMan

mussen. Dıie Ethik, auch die theologische, befindet sıch 1n selbst EeNOTME Fehler gemacht hat un dieses Risıko auch
einem Zustand akuter Normunsicherheit un: verwendet 1n Zukunft nıcht vermeıden annn Vielleicht ware gerade
alle Energıie entweder auf Normsicherung oder aut Norm- ıj1er Gelegenheit, die Kirche bzw. iıhren Auftrag durch
wandel, während das praktische Hauptproblem weder einen produktiven Kontrast voranzubringen: ıcht recht-
die Normsicherung noch der Normwandel, sondern die ıche Absicherung sittliıcher Gebote jeden Preıs, aber
honkrete Einübung ın sıttliches Verhalten, die Ausbildung Gewissensbildung VO  3 n. Beteiligen wiıird sıch

einem solchen Kontrast reilıch nıcht NUur die Kıiırche alsdes sittlıchen Unterscheidungsvermögens ISt (Übrigens:
s1bt bei allem Wandel „materieller“ Normen genügend Verkündıigungsinstitution mussen. Es ware das primäre
„formale“ Konstanten INa  - nNannte s1e einma|l Tugen- Aktionsteld aller Christen, die mMiıt Erwachsenen 1m Ge-
den un!: Laster die and VO  - konkreten Sıtuationen spräch sınd oder die in Famiılie un!: Schule Erziehungs-
eingeübt, erprobt oder vermijeden werden können.) Die tunktionen wahrnehmen. Seeber

Kirchliche orgänge
Ehescheidungsreferendum in taliıen

Der Streıit die gesetzliche Fheschei- Millionen Unterschriften veranla(ßt keine andere Möglıchkeıit als das Ge-
dung, der 1in Italıen 1U  e schon bald wurde, hätte bereıits einem rüheren setzgebungsverfahren VO  3 NEeUEIMMN

seit füntf Jahren geführt wird, belastet Zeitpunkt stattfinden ollen, mußte beginnen.
VO  — das polıtische un: auch das aber WESCNHN Parlamentsneuwahlen un!
kirchliche Klıma des Landes. Bevor Regierungsumbildungen auf dieses
das iınzwiıschen als Dreijerkoalition AUS Jahr verschoben werden. Am 15 Juni S Gesetz VO
christlichen Demokraten, Sozialdemo- ware die VO Referendumsgesetz VOI- Dezember
kraten und Sozijalisten wieder entstLAN- gesehene Frist abgelaufen. Nachdem
dene Kabinett Marıano Rumors eine Einigung in anderer Form (über Das (Gesetz Fortuna-Baslıni, das

März zurücktrat, War ıne seiner ıne substantielle Abänderung des Ge- 28 November 1969 ZU erstenmal
etzten Amtshandlungen die Festset- setzes) nıcht zustande kam, blieb ZUr VO  $ der iıtalienischen Abgeordneten-
ZUNng des Datums für die Volksabstim- Ausschreibung des Retferendums keine kammer ANSCHOMMECN worden Wal,
Mung über das Scheidungsgesetz VO Alternative. Abgestimmt wiırd ZWAar wurde VO dieser nach mehreren Ab-
1. Dezember 1970 Am und 13. Maı über das Gesetz darauf wırd gerade anderungen durch den Senat De-
sollen die Italiener, die bıs dahin Von Ehescheidungsgegnern, die polıtı- zember 1970 (kurz VOTr Uhr morgens)
Jahre alt sınd, entscheiden, ob das Be- sche Dramatık vermeıiden möchten, mıiıt 319 SCHCNHN 786 Stimmen endgültig
Nanntfe Ehescheidungsgesetz, mMi1ıt dem hingewiesen de facto verhält sıch verabschiedet. Für das Gesetz stıimm-
1in Italien das Statut der gesetzlichen aber doch S  $ daß das Referendum über ten damals die Linksparteien VO  S den
Ehescheidung erst eingeführt wurde Sein oder Nıchtsein der gesetzlichen Kommunisten biıs den Sozialdemo-
und das als „Lex Fortuna-Baslin:“ Scheidung entscheidet. Würde sıch die kraten und der kleinen linksliberalen
(Wortlaut 1n aggıiornamenti! Mehrheit das Gesetz AaUuUSSDIEC- Republikanischen Parteı, ebenso die
cialı, Januar 1971, ın die 1ta- chen, fiıele nıcht NUr das Gesetz, SOIMN- Rechtsliberalen. egen das Gesetz hat-

sıch die Democrazıa Cristiana unlienische Rechtsgeschichte eingegangen dern einstweılen die Möglichkeit gC-
ISt, beibehalten werden soll oder nıcht. setzlicher Scheidung überhaupt.. Für die neofaschistische Sozialbewegung
Die Volksabstimmung, die durch 15 die Befürworter der Scheidung bliebe ausgesprochen. Der Entwurf


